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Geschäftsordnung Begleitausschuss LAP (WABE)




Geschäftsordnung des Begleitausschusses für den Lokalen Aktionsplan (LAP)

Der Begleitausschuss für das Förderprogramm „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ hat sich in seiner Sitzung am 26.01.2011 konstituiert. Er wurde durch die Stadt Verden auf der Grundlage der Vorschläge der Kooperationspartner berufen.
Die Mitglieder des Ausschusses erklären mit Ihrer Unterschrift die Bereitschaft, in diesem Gremium aktiv mitzuwirken und die untenstehenden vereinbarten Anforderungen und Regeln zu beachten.

Präambel

Mit der Aufnahme der Stadt  Verden in das Förderprogramm „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ besteht die Notwendigkeit, einen Begleitausschuss einzurichten. Dieser soll in Kooperation mit der lokalen Koordinierungsstelle, dem kommunalen Netzwerk und der Stadt Verden

· die eingereichten Projekte bewerten und deren Förderfähigkeit prüfen,

· die Anregungen und Positionen der Beteiligten bündeln und einbringen,

· den Transfer des Aktionsplanes in die Arbeitsbereiche der Beteiligten gewährleisten, 

· an der Fortschreibung des Lokalen Aktionsplanes zur Sicherung der Nachhaltigkeit mitwirken und

· zur Verankerung in kommunale und/oder regionale Entwicklungskonzepte beitragen.

Entscheidungen über den Lokalen Aktionsplan erfordern eine Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder um wirksam zu werden.

Hierzu werden die nachfolgend dargestellten inhaltlichen Anforderungen und die damit verbundene Vorgehensweise festgelegt.

I. Berufung und Arbeitsmodalitäten des Begleitausschusses

1. Der Begleitausschuss setzt sich aus Vertretern verschiedener Netzwerke und zivilgesellschaftlicher Akteure zusammen. Die Zahl der Mitglieder des Begleitausschusses wird auf 18 festgelegt. Jeweils ein/e Vertreter/in der beteiligten Kooperationspartner (Stadt Verden, Landkreis Verden, Stadt Nienburg, Landkreis Nienburg/Weser), 2 Vertreter/innen des Vereins WABE e.V., 8 Personen aus dem Bereich des zivilgesellschaftlichen Engagements und  4 Jugendliche oder junge Erwachsene im Alter bis zu 27 Jahren gehören dem Begleitausschuss an. Darüber hinaus nehmen Mitarbeiter/innen der Koordinierungsstelle ohne Stimmrecht an den Sitzungen teil. 

2. Die Mitglieder des Begleitausschusses werden durch die Stadt Verden  in Absprache mit dem kommunalen Netzwerk für den Zeitraum von 3 Jahren berufen.

3. Der Begleitausschuss kann mit einfacher Mehrheit eine Erweiterung des Gremiums um weitere Mitglieder beschließen. 

4. Muss ein Mitglied des Begleitausschusses die Mitarbeit im Begleitausschuss vorzeitig beenden oder beschließt der Begleitausschuss eine Erweiterung, ist eine Nachberufung  neuer Mitglieder durch die Stadt Verden  in Absprache mit dem kommunalen Netzwerk möglich bzw. notwendig.

5. Innerhalb des Begleitausschusses sind alle Mitglieder gleichberechtigt. Im Falle der Abwesenheit von Mitgliedern ist eine Stimmübertragung  auf von Netzwerkpartnern genannten Vertretungspersonen möglich. Die Mitglieder verpflichten sich zu einer offenen, aktiven und kooperativen Zusammenarbeit. Die Mitwirkung im Ausschuss ist unentgeltlich.

6. Der Begleitausschuss ist mit seiner Konstituierung arbeits- und beschlussfähig. Der Begleitausschuss wirkt während des gesamten Förderzeitraumes.
7. Die Organisation der Ausschusstreffen, einschließlich Einladung, Moderation und Nachbereitung (Ergebnisprotokolle), obliegt der lokalen Koordinierungsstelle (WABE-Büro).
8. Die Bewirtschaftung der Fördermittel, die Erstellung und Zusendung von Zuwendungsbescheiden an Mikroprojektträger und die Prüfung der Verwendungsnachweise erfolgt durch die Stadt Verden.
9. Der Begleitausschuss trifft sich regelmäßig nach Vereinbarung, mindestens jedoch einmal vierteljährlich. Er ist beschlussfähig, wenn mindestens 50 % der Mitglieder oder deren Vertreter/innen anwesend sind. Die Abstimmung über die Projekt-bewilligung erfolgt nicht öffentlich.
10. Sitzungstermine werden in der Regel in der vorhergehenden Sitzung abgestimmt. Das Protokoll der letzten Sitzung und die Terminbestätigung für die nächste Sitzung werden innerhalb von zwei, spätestens vier Wochen nach der letzten Sitzung versandt. Die Tagesordnung geht allen Mitgliedern des Begleitausschusses in der Regel eine Woche, spätestens aber zwei Tage vor der Sitzung zu.

11. Die Mitglieder verpflichten sich in der Antragsphase über Projektinhalte zur Verschwiegenheit gegenüber Dritten. Gleiches gilt für vertrauliche Informationen, die die Ausschussmitglieder von den Projekt- / Maßnahmeträgern zur Kenntnis erhalten.
12. Über die Sitzung bzw. die Beratungsergebnisse informiert die Koordinierungsstelle.
13. Aktuelle Informationen werden per E-Mail an die Mitglieder des Begleitausschusses weitergeleitet. 
14. Die Mitglieder bestätigen mit Ihrer Unterschrift die Zustimmung zur Geschäftsordnung. 

II. Bewertungsablauf

Die Anträge werden gemäß der festgesetzten Terminkette bei der lokalen Koordinierungs-stelle eingereicht. Die lokale Koordinierungsstelle sichtet die Unterlagen und gibt eine verbale Einschätzung für den Begleitausschuss, im Sinne einer Handlungsempfehlung. 

Der Antrag und die Empfehlung wird durch den Begleitausschuss geprüft und bei Bedarf die Antragsteller zur Darstellung und Begründung ihres Projektes eingeladen.

Antrag, Einschätzung und Ergebnis der Präsentation sind Basis für die Entscheidung des Begleitausschusses. Alle Entscheidungen des Begleitausschusses sind auf der Grundlage 

der beschlossenen Förderkriterien im Konsens zu treffen. Die Abstimmung erfolgt in der Regel offen. 

Beschlüsse über die Förderung von Projekten bedürfen einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden Vertreter/innen. Die gesamtverantwortlichen Kommunen haben in strittigen Förderfällen die Möglichkeit, für sie fragwürdige oder nicht dem eigentlichen Projektzweck entsprechende Entscheidungen des Begleitausschusses mit mindestens drei Stimmen in der Sitzung zu widersprechen. Derartige Beschlüsse werden nicht umgesetzt, sondern dem Begleitausschuss mit  begründeten Änderungen nochmals zur Entscheidung vorgelegt.

Bei Förderentscheidungen, die den Zuständigkeits- oder Arbeitsbereich eines Mitgliedes  betreffen, hat sich dieses Mitglied der Stimme zu enthalten. 

III. Begleitung und Projektrealisierung

Die Mitglieder des Begleitausschusses informieren sich regelmäßig über den Projektstand der bewilligten Projekte. Für jedes Projekt können aus der Runde des Begleitausschusses Mentoren benannt werden, die sich ein umfassendes Bild über die Projektarbeit verschaffen, zudem aber auch Anregungen für Verbesserungen und weitere Vernetzungen geben. 
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